
den für Kleidung und Heizung benötigten Rohstoffen. Strengste 
Überwachung der Preise und der Warenverteilung. Bildung von 
Preisämtern in den Verwaltungen gegen Preiswillkür. Sicherstellung 
der Zusammenarbeit der Preisbehörden der Gemeinden mit denen des 
Kreises, des Landes und der Besatzungszonen. Die Gemeinde hat das 
Recht, sich an Wirtschafts- und Genossenschaftsunternehmungen zu 
beteiligen. Förderung jeder gesunden privaten und genossenschaft
lichen Initiative, die der Belebung der Wirtschaft dient.

Landwirtschaft und Bauern

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands stellt für die 
Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung und die Förderung 
der Bauernschaft die Losung: Stadt und Land Hand in Hand! in den 
Mittelpunkt ihrer Politik.

Sie fordert daher:
Festigung und Ausbau der Bodenreform in engster Zusammen

arbeit mit den Vereinigungen der gegenseitigen Bauernhilfe durch 
intensive und rationelle Agrarwirtschaft zur höchstmöglichen Steige
rung der landwirtschaftlichen Erzeugung. Materielle Hilfe für die 
Neubauern, insbesondere Schaffung von Wohnraum und Wirtschafts
gebäuden. Beschaffung von Vieh, Geräten und Zugkraft. Vorbereitung 
und örtliche Planung der landwirtschaftlichen Arbeiten im Rahmen 
des Gesamtlandwirtschaftsplanes. Förderung der Vieh- und Saat
zuchtbetriebe. Organisierung von Emtehilfskolonnen, des Flur- und 
Feldschutzes. Förderung der Kleingartensiedlung. Förderung der 
Kleintierhaltung. Bebauung des Brachlandes. Förderung der landwirt
schaftlichen Genossenschaften und der Konsumgenossenschaften.

Finanz- und Steuerfragen

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fordert: Gerechte 
Lastenverteilung und soziale Steuergestaltung. Jeder Haushaltplan 
soll unter Beachtung äußerster Sparsamkeit ausgeglichen sein. Her
stellung eines gerechten Finanz- und Lastenausgleichs unter beson
derer Berücksichtigung leistungsschwacher Gemeinden und der Not
standsgebiete. Alle örtlichen Steuern sind den Gemeinden zur 
alleinigen Ausschöpfung zu überlassen. Keine Übertragung von Auf
gaben durch übergeordnete Stellen an die Gemeinden ohne finan
zielle Deckung. Kreditgewährung für den Aufbau der kommunalen 
und privaten Wirtschaft.
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